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Bemerkenswert ist auch, daß der die Unterhaltsver
pflichtungen geschiedener Ehegatten regelnde § 34 des 
tschechoslowakischen Familienrechtsgesetzes von 1949 
überhaupt keine zeitliche Beschränkung der Unter
haltsansprüche geschiedener Ehegatten kennt.

All das, insbesondere aber die Tatsache, daß die 
meisten Unionsrepubliken der Sowjetunion die nach
trägliche . Entstehung von Unterhaltsansprüchen 
zwischen geschiedenen Ehegatten innerhalb gewisser 
Fristen bereits kennen, spricht dafür, in der Deutschen 
Demokratischen Republik, wo die gesellschaftliche 
Stellung der Frau unzweifelhaft noch nicht so stark 
ist wie in der Sowjetunion, mindestens ähnliche 
Regelungen zu treffen, keinesteils aber zum Nachteil 
der Frau darüber hinauszugehen; denn daran, daß der
artige Unterhaltsansprüche in der Regel nur der Frau 
zugute kommen werden, kann bei unseren derzeitigen 
Verhältnissen kaum ein Zweifel bestehen.

Die Akzeptierung dieser Ansichten müßte allerdings 
konsequenterweise auch zu einer Änderung des § 34 des 
Entwurfs führen, und zwar durch die Einfügung eines 
2. Absatzes:

„Eine Erhöhung der Unterhaltszahlung ist zulässig, 
wenn sich die Verhältnisse des Unterhaltsberechtig
ten innerhalb der zweijährigen Übergangszeit (§ 32 
Abs. 1) erheblich verschlechtert haben. Die Klage ist 
ausgeschlossen, wenn seit dem Zeitpunkt, in dem die 
Verschlechterung der Umstände eingetreten ist, 
mehr als drei Monate verflossen sind.“ y

II
Zur Frage des Unterhaltsanspruchs im Falle miß

bräuchlicher Ablehnung der ehelichen Lebensgemein
schaft

/Üine gewisse Problematik wirft auch die Vorschrift 
'des § 14 Abs. 2 des Entwurfs auf. Danach steht grund
los verlassenen, nicht geschiedenen Ehefrauen grund
sätzlich ein Unterhaltsbeitrag zu, der sie so stellt, wie 
dies bei gemeinsamer Haushaltsführung der Fall wäre. 
Wenn auch diese Darstellung den Wortlaut der Vor
schrift nicht genau wiedergibt, so wird doch der Fall 
der grundlos verlassenen, nicht geschiedenen Ehefrau 
sicherlich das Hauptanwendungsgebiet dieser Gesetzes
stelle bilden. Hat also die Ehefrau nur den Haushalt ge
führt, aber nicht beruflich gearbeitet oder war ihr Ein
kommen im Verhältnis. zum Einkommen des Mannes 
gering, so daß auch ein Teil seiner Einnahmen für sie 
verwendet wurde, so kann die verlassene Frau, auch 
wenn sie nicht außerstande ist, sich selbst zu unter
halten (§ 13 Abs. 2), von ihrem Mann verlangen, daß 
er sie wirtschaftlich so stellt, wie wenn es nicht zu 
der mißbräuchlichen Lösung der Gemeinschaft gekom
men wäre. Für eine solche Frau gilt, solange die Ehe 
besteht, der Grundsatz des § 13 Abs. 1 des Entwurfs, 
wonach sie sich durch eigenen Verdienst oder aus 
ihrem Vermögen zu unterhalten hat, n i c h t .

Diese Vorschrift richtet sich offensichtlich gegen die 
Rechtsprechung einiger Gerichte, die in schematischer 
Anwendung des Grundsatzes der Gleichberechtigung von 
Mann und Frau und in Verkennung der großen er
zieherischen Bedeutung des Unterhaltsrechts auch bei 
Fortbestehen der Ehe und völlig ehewidrigem Ver
halten des Mannes der arbeitsfähigen Frau jeden Un
terhaltsanspruch versagten. Die Abkehr von dieser 
verfehlten Rechtsprechung ist durchaus zu begrüßen, 
insbesondere weil die verlassene Frau nunmehr in der 
Regel mit einer für sie günstigen vorläufigen Unter
haltsregelung nach § 627 ZPO rechnen kann.

Auch wird der Zustand der Trennung infolge miß
bräuchlicher Ablehnung der häuslichen Lebensgemein
schaft durch einen Ehegatten meist nicht lange dauern. 
Eine Ehe, in welcher der Mann die Lebensgemein
schaft dauernd verweigert, wird ihren Sinn für die Be
teiligten und die Gesellschaft schließlich verlieren (§ 29 
des Entwurfs) und daher früher oder später geschie
den werden müssen. Trotzdem besteht die Gefahr, daß 
die Bestimmung des § 14 Abs. 2 des Entwurfs manch
mal zur Entstehung unerwünschter beträchtlicher ar
beitsloser Einkommen führen wird..

Diese Gefahr ist um so größer, weil der Anspruch 
der verlassenen Frau ganz oder teilweise erlöschen 
muß, wenn diese nachträglich ein Arbeitseinkommen

erzielt. Wollte man der Frau den „außerordentlichen“ 
Unterhaltsanspruch des § 14 Abs. 2 des Entwurfs auch 
bei Erzielung eines Arbeitseinkommens voll be
lassen, so würde man dieser Vorschrift nicht nur erzie
herische Wirkung zuschreiben, was durchaus richtig 
ist, sondern man würde ihr den Charakter einer Pri
vatstrafe zugunsten der verlassenen Frau geben; die 
Frau wäre besser gestellt als bei Fortsetzung der 
ehelichen Gemeinschaft. Das ginge sogar über das Un
terhaltsrecht der Bourgeoisie, welches der „schuldlos“ 
geschiedenen Frau eine Art Ersatz für die verloren
gegangene Versorgung in der Ehe gewährt, hinaus. 
Muß aber die freiwillige Arbeitsaufnahme zum gänz
lichen oder teilweisen Verlust des Unterhaltsanspruchs 
führen, so wird sich die Frau zu einem solchen Schritt 
nicht leicht entschließen; jedenfalls setzt ein solcher 
Schritt eine Höhe des Bewußtseins voraus, die nicht 
ohne weiteres bei allen Frauen unterstellt werden 
kann.

So gut das Prinzip ist, so scheint doch der vom Ent
wurf vorgeschlagene Weg nicht ganz der richtige zu 
sein. Bei derartigen Grenzfällen, die auf der einen 
Seite zur Entstehung arbeitsloser Einkommen führen 
können, auf der anderen Seite die Gefahr in sich ber
gen, daß gewissenlose Männer daraus, daß sie Frau 
und Kind grundlos verlassen, einen erheblichen mate
riellen Vorteil erzielen, muß man sich m. E. auf die 
Feststellung des Prinzips beschränken, die Bestim
mung der Höhe und der Dauer des prinzipiell zu ge
währenden Unterhaltsanspruchs aber dem gericht
lichen Ermessen überlassen.

Allerdings wird auch bei einer solchen Regelung die 
vorgeschlagene neue Vorschrift ihren wirklichen In
halt erst durch die Rechtsprechung erhalten. Etwa fol
gende Fassung des § 14 Abs. 2 dürfte aber der Recht
sprechung ihre zugegebenermaßen schwierige Aufgabe 
doch etwas erleichtern:

„Dehnt allein der Unterhaltsverpflichtete die häus
liche Gemeinschaft ab und stellt sich dieses Ver
halten als Mißbrauch seiner Rechte dar (§ 8 
Abs. 2), so hat er dem anderen Ehegatten, auch 
wenn die Voraussetzungen des § 13 Abs. 2 nicht 
vorliegen, einen Unterhaltsbeitrag zu leisten. 
Durch den Unterhaltsbeitrag darf der andere Ehe
gatte nicht besser gestellt werden, als es der Fall 
wäre, wenn die gemeinsame Haushaltsführung 
fortgesetzt würde. Im übrigen bestimmt das Ge
richt Dauer und Höhe des Unterhaltsbeitrags nach 
billigem Ermessen.“

In der vorgeschlagenen Fassung kommt deutlich zum 
Ausdruck, daß die Frau durch Gewährung „außeror
dentlicher“ Unterhaltsbeiträge keine unzulässigen Vor
teile erhalten darf. Andererseits ist daraus zu entneh
men, daß eine günstige wirtschaftliche Entwicklung des 
Mannes, die bei Fortdauer der Lebensgemeinschaft 
auch der Frau Vorteile gebracht hätte, zumindest be
rücksichtigt werden kann. Unerwünscht hohe arbeits
lose Einkommen werden dadurch vermieden, daß der 
Richter nicht bis zur Höchstgrenze des Satzes 1 gehen 
muß, also weniger zusprechen kann. Ebenso gibt die 
vorgeschlagene Fassung dem Richter die Möglichkeit, 
Frauen, die diesen für sie vorteilhaften Zustand perpe- 
tuieren wollen, den „außerordentlichen“ Unterhalt zu 
kürzen oder sogar ganz zu entziehen. Durch all das 
ergibt sich für eine kluge Rechtsprechung die Möglich
keit, eine erträgliche Lösung in dem Konflikt der 
widerstreitenden Interessen zu finden.

Durch die Erwähnung der minderjährigen, bei dem 
verlassenen Ehegatten befindlichen, gemeinsamen Kin
der will der Entwurf offensichtlich auch eine unter
haltsrechtliche Besserstellung der verlassenen Kinder 
erzielen. Um diesen rechtspolitischen Gedanken von be
trächtlichem erzieherischem Wert zu wahren, könnte 
§ 14 folgender Abs. 3 hinzugefügt werden:

„Im Falle des Abs. 2 ist der Unterhalt, den der eine 
Ehegatte den bei dem anderen Ehegatten befind
lichen gemeinsamen Kindern zu leisten hat, stets 
so zu bemessen, daß diese Kinder nicht schlechter 
gestellt sind, als dies der Fall wäre, wenn die ge
meinsame Haushaltsführung fortgesetzt würde.“
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